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Teilt. Einführung und Problemstellung

A. Einleitung

Das russische Recht wird für die internationalen Wirtschaftsbeziehungen trotz

wirtschaftlicher Turbulenzen zunehmend wichtiger. Zwar gingen nach der Wäh-

rungs- und Wirtschaftskrise im August 1998 die Import- und Exportbeziehun-

gen zwischen Rußland und den westlichen Industrienationen, sowie die westli-

chen Investitionen in Rußland stark zurückt. Die Euphorie für die russische

Wirtschaft aus der Mitte der 90er Jahre ist damit verflogen. Es ist aber kaum

anzunehmen, daß sich die westliche Wirtschaft langfristig aus dem russischen

Markt zurückzieht; dazu ist der potentielle Markt zu groß. Um die günstigeren

Arbeitslöhne in der Russischen Föderation zu nutzen, gehen deutsche mittel-

ständische Unternehmen dazu über, in Rußland selbst zu produzieren, statt zu

versuchen, die eigenen Produkte dort nur abzusetzen2.

Im Rahmen von Investitionen in Rußland sind die ausländischen Unternehmen

in stärkerem Maße dem russischen Recht unterworfen, als das bei Exporten in

die Russische Föderation der Fall ist. Dabei spielt das Gesellschaftsrecht eine

wesentliche Rolle, da es Rechtsformen zum Auftritt im russischen Markt bereit-

stellt. Von der Ausgestaltung dieser Rechtsformen kann durch vertragliche Ver-

einbarungen nur begrenzt abgewichen werden. Das Gesetz bestimmt Strukturen,

die die Rechte und Pflichten der Parteien festlegen. Dadurch nimmt die Rechts-

ordnung Risikoverteilungen vor. Einen Teilbereich der Rechte und Pflichten

von Gesellschaftern beschreibt der Minderheitsschutz.

I. Ziele der Arbeit
Der Minderheitsschutz ist in der Praxis in dreierlei Hinsicht zu beachten: Er

kann Einfluß auf die Frage haben, ob überhaupt eine gesellschaftsrechtlich ge-

bundene Investition sinnvoll ist, wenn ja, welche Gesellschaftsform günstig ist

(zum Beispiel hinsichtlich des angestrebten Beteiligungsurnfanges bei mehreren

I Nach Angaben des damaligen russischen Wirtschaftsministers A. Sapovaliants, gingen die ausländi-

schen Investitionen in der Russischen Föderation im ersten Quartal 1999 gegenüber dem Vorjahres-
zeitraum um 40 % zurück, Moscow Times, 6. Juli 1999, S. I I.
2 Vgl. dazu den Bericht der FAZ vom 28. akt. 1999, S. 27, über einen Beitrag von Andrea von Knoop,

der Delegierten der Deutschen Wirtschaft in der Russischen Föderation auf dem "Wirtschaftstag Ruß-
land" am 27. akt. 1999 in Frankf./M.
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Gesellschaftern) und schließlich ist der Minderheitsschutz in den Vertrags ver-
11.Vor

handlungen zu berücksichtigen. Daher betreffen viele Fragen von Beratung su-
chenden Investoren den Schutz von Aktionären in Rußland3. Die Frage des Ak- Das ru:

tionärs- bzw. Minderheitsschutzes stellt, auch nach russischer Ansicht, eines der das Gn

...ar 199(
gesellschaftsrechtlichen Grundprobleme dar4. So Ist der Schutz der AktIonärs-

unter al
rechte eines der erklärten Ziele des Aktiengesetzes vom 26. Dez. 1995 (siehe "

15 setze u
Art. 1 Pkt. 1 russAktG ). Auch andere Gesetze und untergesetzliche normative 1 d. 1.

e Ig IC
Akte verfolgen immer wieder den Schutz von Aktionären und Anlegern'. . tr.

gis len
Neben diesem praktisch orientierten Anliegen der Arbeit steht das Bemühen, Gesetz

das Verständnis des russischen Rechts und des Minderheitsschutzes an sich zu russGm

befördern. untergei

Der Blick auf eine fremde Rechtsordnung kann zeigen, daß ein und dasselbe Die we1

Problem auf unterschiedliche Art und Weise gelöst werden kann7. So können damit in

sich für das deutsche Recht, das hinsichtlich des Minderheitsschutzes wohl
D Ben e'

kaum Anspruch auf Vollkommenheit erheben kannS, und hinsichtlich dessen
h ft '

9 scasrl

immer wieder Ergänzungen gefordert werden, neue Anregungen, zumindest det in §

aber Anschauungsmaterial ergeben. 'x'
Varl1)cesl

f t~variSC(
! die "tOV!

3 als "obsc
Rendak. Russian joint stock companies: A picture of current regulation, Parker School Journal of 8

East European Law, 1995 (Vol. 2), S. 382. 7 ff) un
4 Sapkina. Arbitraino-sudebnaja praktika primenenija federalnogo zakona "Ob akcionernych der nähe

obsZestvach", Moskau 1997, S. 57; s. auch Frenkel. Overview ofthe New Russian Corporation Law, .
Parker School Journal ofEast European Law, Val. 3, 1996, S. 101, 105. lll1t "tov
5 Gesetz Nr. 208 vom 26. Dez. 1995 "Ob ~~cionernych obscestvach", SZ RF 1/1996, Pos. 1; im weite- deutsche
ren "russAktG". Siehe auch die deutsche Ubersetzung von Lengal Wipplinger, in Breidenbach, Hand- I

buch Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Loseblattsammlung, München 1998, RUS 350; sowie die ten den I<
Übersicht von Spies, Das neue russische Gesetz über Aktiengesellschaften, ROW 4/1996, S. 130 ff. cestvo"
6 z. B. Gesetz Nr. 46 vom 5. März 1999 ,,0 zascite prav i zakonnych interesov investorov na rynke I g

cennych bumag", SZ RF 10/1999, Pos. 1163; Ukaz des Präsidenten Nr. 1157 vom 18. Nov. 1995,,0' ZGB auc
nekotorych merach po zascite prav vkIadiikov i akcionerov", SZ RF 47/1995, Pos. 4501; Ukaz des
Präsidenten Nr. 408 vom 21. März 1996 "Ob utveridenii kompleksnoj programmy mer po obespece-1
niju prav vkladiikov i akcionerov", SZ RF 13/1996, Pos. 1311.
7 Nußberger. Die Frage nach dem tertium comparationis. Zu den Schwierigkeiten einer rechtsverglei- 10 G

chenden Analyse des russischen Rechts, ROW 1998, S. 81, 86. ; 7/19~~etz ~
8 Vgl. hinsichtlich des GmbH-Rechts etwa Mertens, Die GmbH und der Minderheitsschutz, GmbHR!

S h 'OI

YPO. , C war", al

1984, S. 265. i 1998 S 2
9 z. B. Zöllner, Zur Problematik der aktienrechtlichen Anfechtungsklage, AG 2000, S. 145ff.; laus-! 11 Z' '"]. 51

seil, Der Auskunftsanspruch des Aktionärs, AG 2000, S. 24Iff.; Seifert. Vom Nutzen der Ungeduld, K~V~ gese.~,
FAZ vom 18. 10. 1999, S. 29, in einem Beitrag über das deutsche Corporate-Governance-Modell. ! 12M~ ds RF

It emb,
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11. Vorbemerkungen zu den rechtlichen Grundlagen

Das russische Kapitalgesellschaftsrecht ist mit Wirkung zum 1. März 1998 um

das GmbH-GesetzlO ergänzt worden. Das Aktiengesetz trat bereits zum I. Janu-

ar 1996 in Kraft. Damit sind nunmehr die wesentlichen, vom Zivilgesetzbuch

unter anderem in Art. 96 Pkt. 3 11 und Art. 87 Pkt. 3 ZGB11 angekündigten Ge-

setze über Kapitalgesellschaften erlassen worden. Noch nicht erlassen wurden

lediglich Nebengesetze wie z. B. ein Föderationsgesetz "Über die staatliche Re-

gistrierung juristischer Personen", angekündigt in Art. 13 russGmbHG oder ein

Gesetz zur Bestimmung der "reinen Aktiva", angekündigt in Art. 20 Pkt. 3 III

russGmbHG. Für diese Fragen gelten übergangsweise ältere Bestimmungen und

untergesetzliche Vorschriften fort.

Die wesentlichen Gesetze des (Kapital-) Gesellschaftsrechts in Rußland sind

damit in Kraft.

Den Begriff der Kapitalgesellschaft als solchen gibt es im russischen Gesell-

schaftsrecht nicht. Das Zivilgesetzbuch der Russischen Föderation unterschei-

det in § 2 des Kapitels 4 ,Juristische Personen" zwischen "chozjajstvennye to-

variscestva i obscestva". Als "tovariscestvo" werden im weiteren die "polnoe

tovariscestvo" (Art. 69ff, sie entspricht etwa der oHG deutschen Rechts) und

die "tovariscestvo na vere" (Art. 82 ff, sie entspricht etwa der KG) bezeichnet;

als "obscestvo" die "obscestvo s ogranicennoj otvetstvennost'ju" ("GmbH", Art.

87 ff) und die "akcionemoe obscestvo" ("Aktiengesellschaft", Art. 96 ff). Nach

der näheren Ausgestaltung dieser Gesellschaftsformen zu urteilen, ähneln die

mit "tovariscestvo" bezeichneten Gesellschaften den Personengesellschaften

deutschen Verständnisses12, und die mit "obscestvo" bezeichneten Gesellschaf-

ten den Kapitalgesellschaften. Trotzdem wäre es nicht richtig, den Begriff "obs-

cestvo" generell mit "Kapitalgesellschaft" zu übersetzen, da dieser Begriff vom

ZGB auch zur Bezeichnung der Gesellschaft als politischem Gebilde genutzt

10 Gesetz Nr. 14 vom 8. Febr. 1998 "Ob ob~cestvach s ogranicennoj otvetstvennost'ju", SZ RF

7/1998, Pos. 785; im weiteren "russOmbHO". Siehe auch die deutsche Übersetzung von
Schwarz/Balayan, Russische Föderation: GmbH-Gesetz, Textdokumentation mit Einführung, WiRO
1998, S. 251ff.
11 Zivilgesetzbuch der Russischen Föderation (ZOB), Gesetz Nr. 51 vom 30. Nov. 1994 "Orazdanskij

Kodeks RF" I. Teil, SZ RF 32/1994, Pos. 3301.
12 Mit dem bedeutenden Unterschied, daß sie juristische Personen sind.
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wirdl3. Außerdem wird in Art. 968 ZGB eine "Gesellschaft gegenseitiger versi-' Gruppen I

cherung" beschrieben, die wegen ihres ausdrücklich nichtkommerziellen Cha- triebene (

rakters nicht auf die Rechtsformen der Aktiengesellschaft oder der GmbH zu- nen (z. B.

rückgreifen kann (vgl. Art. 50 Pkt. 3 I ZGB). Da es aber auch in Rußland mit
dem Aktien- und GmbH-Recht einen Bereich des Gesellschaftsrechts gibt, der Soll die l

die kapitalistisch strukturierten Gesellschaften (Aktiengesellschaft und GmbH) Möglichkl
. h d. B . h 1 d K . I ll Interessen betrifft, erschernt es angebrac t, von lesern erelc a s em" aplta gese _

I .. . ff . ll zIelen, Ist

schaftsrecht" zu sprechen, auch wenn der deutsche Begn "Kapltalgese-

..ten, Von I
schaft" im russIschen Recht kerne Entsprechung findet.

bei der G

B. Gegenstand der Untersuchung schaft aus

"Minderheit" ist der Gesellschafter oder die Gesellschaftergruppe, die wegen migkeit v(

ihres relativ geringen Beteiligungsurnfanges bei Mehrheitsentscheidungen in sellschaftf

einer Gesellschaft überstimmt werden. Minderheitsschutz ist also dort notwen- zu treffen

dig, wo Entscheidungen durch eine bestimmte Mehrheit getroffen werden und schaften, I

diese Entscheidungen die Interessen der in der Abstimmung unterlegenen Ge. stimmigeIl

sellschafter berühren oder verletzen könnenl4. dungsmac
in Kapital

I. Mehrheit und Minderheit in der Kapitalgesellschaft che Regel

Im Idealfall laufen die Interessenls der an einer Gesellschaft Beteiligten parallel, sAktG uru

weil oder wenn alle Beteiligten dasselbe Ziel verfolgenl6. Dann sind die Interes- D d '
Ma le I

sen keines Gesellschafters gefährdet. Doch häufig werden gerade in Kapitalge-
k Iann, mu

seilschaften verschiedene Ziele verfolgt, und selbst wenn dasselbe Ziel verfolgt: D . I '
I ann leg

wird, gibt es unterschiedliche Wege, dieses Ziel zu erreichen. Problematisch
sind Mehrheitsbeschlüsse besonders dann, wenn die Mehrheits- Damit die

Minderheitsverhältnisse nicht von Abstimmung zu Abstimmung wechseln, son- lieben der

dem aufgrund besonders starker Beteiligung Einzelner oder bestimmter Grup- ihre Intere

Pen von Gesellschaftern dauerhafte Mehrheitsverhältnisse bestehen, Die Ab- I.' I. tJ. n eres
stimmung birgt dann nicht mehr die interessenausgleichende Wirkung der G d .' trun sa z

Mehrheitsbildung in sich. Noch erschwerend können zu diesen festen Mehr- ,
htmc von,

heitsverhältnissen explizit unterschiedliche Zielvorstellungen der verschiedenen e.
Gesmer I

werden (b
13 Siehe z. B. Art. 242, 349, 566, 1064 ZGB. Hauptziel,
14 Vgi. dazu Wiedemann. GesR, § 8 I I, S. 406ff. ..I' h t
ISZU den Interessen im einzelnen siehe S, 33, mog IC S
16 Vgi. dazu und zum folgenden Wiedemann. GesR. § 8 I I, S, 406. esse daran
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